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Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
- Drucksache 13/8293- 

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts 
von Bund und Ländern (Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz) 

A. Problem 

Der Gesetzentwurf sieht eine Fortentwicklung des Haushalts-
rechts von Bund und Ländern zur Schaffung der rechtlichen 
Grundlagen einer effizienteren öffentlichen Haushaltswirtschaft 
ohne Beeinträchtigung des parlamentarischen Budgetrechts und 
bei Erhaltung der Vergleichbarkeit der öffentlichen Haushalte 
vor. 

Ferner soll im Rahmen des Gesetzentwurfs die rechtliche Grund-
lage für die Neuorganisation der externen Finanzkontrolle des 
Bundes geschaffen werden. Es sollen Prüfungsämter geschaffen 
werden, die dem Bundesrechnungshof nachgeordnet sind und 
seiner Dienst- und Fachaufsicht unterliegen. Der Bundesrech-
nungshof kann ihnen Prüfungsaufgaben übertragen. Die Vorprü-
fung bei den Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung 
(§ 100 alter Fassung der Bundeshaushaltsordnung) sowie der 
Länder und kommunalen Gebietskörperschaften für den Bund 
(§ 56 Abs. 3 alter Fassung des Haushaltsgrundsätzegesetzes) 
sollen künftig entfallen. 

Mit dem Kabinettbeschluß vom 20. Januar 1993 hat die Bundesre-
gierung für die Bezeichnung der Bundesressorts die sächliche 
Form eingeführt. Die Änderungen der entsprechenden Behörden-
bezeichnungen wird in dem vorliegenden Gesetzentwurf eben-
falls umgesetzt. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht die Zulassung einer verstärkten Flexibili-
tät im Haushaltsgrundsätzegesetz und in der Bundeshaushalts-
ordnung bei der Ausführung der Haushalte von Bund und Län-
dern vor. Diese soll durch die Schaffung eines weiteren recht- 
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lichen Rahmens für die Zulassung der Deckungsfähigkeit und 
der Übertragbarkeit sowie eine Lockerung des Gesamtdeckungs-
grundsatzes erreicht werden. Die geplanten Änderungen be-
lassen dem Haushaltsgesetzgeber seine rechtlich umfassende, 
alleinige Entscheidungs- und Feststellungskompetenz über den 
Haushaltsplan. Es bleibt ihm überlassen, inwieweit er von den In-
strumenten der erweiterten Deckungsfähigkeit und Übertragbar-
keit Gebrauch macht. Der Entwurf sieht für die beabsichtigte Fle-
xibilisierung der Haushaltswirtschaft insoweit Flankierungen vor, 
als eine Kosten- und Leistungsrechnung in geeigneten Bereichen 
eingeführt und die Verwaltung zu Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen bei allen finanzwirksamen Maßnahmen verpflichtet wird. 

Durch die zuletzt genannten Maßnahmen sowie durch die auf 
Bundesebene vorgesehene Einrichtung von Rechnungsprüfungs-
ämtern anstelle der bisherigen Vorprüfung wird zugleich die 
Grundlage für ein stärker am Ergebnis orientiertes Haushalts-
system geschaffen. 

Der Gesetzentwurf sieht ferner die Umsetzung des Kabinettbe-
schlusses zur Einführung der sächlichen Bezeichnungsform bei 
den Bundesressorts vor. 

Im Ausschuß sind zusätzlich Änderungen angenommen worden. 

Der Haushaltsausschuß schlägt mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen bei Enthaltung der Stimmen der Fraktion der SPD 
und gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und der Gruppe der PDS die Annahme des Gesetzentwurfs 
in geänderter Fassung vor 

C. Alternativen 

Ablehnung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung. 

D. Kosten 

Die Flexibilisierung führt zu Entlastungen der Haushalte von 
Bund und Ländern. Die mit der Einführung einer Kosten- und 
Leistungsrechnung verursachten Kosten werden durch die Opti-
mierung des Mitteleinsatzes mehr als ausgeglichen. 

Durch die Neuorganisation der externen Finanzkontrolle ergeben 
sich nach Abschluß der Umstrukturierung Einsparungen für den 
Bundeshaushalt von rd. 35 Mio. DM/Jahr und für die Haushalte 
der Länder und Gemeinden von rd. 20 Mio. DM/Jahr. 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksache 13/8293 - 
in  der aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen 
Fassung anzunehmen. 

Bonn, den 29. Oktober 1997 

Der Haushaltsausschuß 

Helmut Wieczorek (Duisburg) 

Vorsitzender 

Dietrich Austermann 

Berichterstatter 

Karl Diller 

Berichterstatter 

Dr. Wolfgang Weng (Gerlingen) 

Berichterstatter 

Oswald Metzger 

Berichterstatter 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts 
von Bund und Ländern 
(Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz) 
- Drucksache 13/8293 - 
mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Haushaltsrechts von Bund und Ländern 
(Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes 

Das Haushaltsgrundsätzegesetz vom 19. August 
1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch ..., 
wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefaßt: 

‚‚ § 1  
Gesetzgebungsauftrag 

Die Vorschriften dieses Teils enthalten Grund-
sätze für die Gesetzgebung des Bundes und der 
Länder. Bund und L ander sind verpflichtet, ihr 
Haushaltsrecht nach diesen Grundsätzen zu 
regeln. " 

2. § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 6 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 

Kosten- und Leistungsrechnung 

(1) Bei Aufstellung und Ausführung des Haus-
haltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit zu beachten. 

(2) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen sind 
angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
durchzuführen. 

(3) In geeigneten Bereichen soll eine Kosten-
und Leistungsrechnung eingeführt werden. " 

3. § 7 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Auf die Verwendung für bestimmte Zwecke dür-
fen Einnahmen beschränkt werden, soweit dies 
durch Gesetz vorgeschrieben oder im Haushalts-
plan zugelassen ist. " 

4. In § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „und 
Verpflichtungsermächtigungen" gestrichen. Nach 
den Worten „Darstellung der Einnahmen" wird 
das Komma durch das Wo rt  „und" ersetzt. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Haushaltsrechts von Bund und Ländern 
(Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes 

Das Haushaltsgrundsätzegesetz vom 19. August 
1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch ..., 
wird wie folgt geändert: 

1. unverändert 

2. unverändert 

3. unverändert 

4. unverändert 
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Beschlüsse des 8. Ausschusses 

5. unverändert 

6. unverändert 

7. unverändert 

8. unverändert 

9. unverändert 

10. unverändert 

Entwurf 

5. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Andere Ausgaben können im Haushaltsplan 
für übertragbar erklärt werden, wenn dies ihre 
wirtschaftliche und sparsame Verwendung för-
dert. " 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Im Haushaltsplan können Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen jeweils für 
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig er-
klärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger 
oder sachlicher Zusammenhang besteht oder 
eine wirtschaftliche und sparsame Verwen-
dung gefördert wird. Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen, die ohne nähere An-
gabe des Verwendungszweckes veranschlagt 
sind, dürfen nicht für deckungsfähig erklärt 
werden. " 

6. In § 16 Abs. 1 Satz 1 wird das Wo rt  „Kosten-
berechnungen" durch das Wo rt  „Kostenermitt-
lungen" ersetzt. 

7. In § 22 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Einer Verpflichtungsermächtigung bedarf es 
auch dann nicht, wenn zu Lasten übertragbarer 
Ausgaben Verpflichtungen eingegangen werden, 
die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben 
führen." 

8. § 32 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 32 

Zahlungen 

Zahlungen dürfen nur von Kassen und Zahlstel-
len angenommen oder geleistet werden. Die An-
ordnung der Zahlung muß durch das zuständige 
Ministerium oder die von ihm ermächtigte Dienst-
stelle schriftlich oder auf elektronischem Wege 
erteilt werden. Das für die Finanzen zuständige 
Ministerium kann Ausnahmen zulassen. " 

9. § 33 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 33 

Buchführung, Belegpflicht 

Über Zahlungen ist nach der im Haushaltsplan 
oder sonst vorgesehenen Ordnung in zeitlicher 
Folge Buch zu führen. Das für die Finanzen zu-
ständige Ministerium kann für eingegangene 
Verpflichtungen, Geldforderungen und andere 
Bewirtschaftungsvorgänge die Buchführung an-
ordnen. Alle Buchungen sind zu belegen. " 

10. § 34 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zahlungen sowie eingegangene Verpflich-
tungen, Geldforderungen und andere Bewirt-
schaftungsvorgänge, für die nach § 33 Satz 2 die 
Buchführung angeordnet ist, sind nach Haus-
haltsjahren getrennt zu buchen. " 
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Entwurf 

11. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „durch 
die" durch die Worte „auf der Grundlage der „ 

 ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

12. In § 52 Abs. 4 werden nach dem Wo rt „Kranken-
versicherung," die Worte „der sozialen Pflege-
versicherung, " eingefügt. 

13. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wo rt  „Vorprüfung" 
durch die Worte „gegenseitige Unterrichtung" 
ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Sind für Prüfungen oder Erhebungen 
mehrere Rechnungshöfe zuständig, so unter-
richten sie sich gegenseitig über Arbeits-
planung und Prüfungsergebnisse." 

14. § 58 Abs. 3 wird gestrichen. 

15. In § 4 Satz 2, §§ 5, 13 Abs. 1, §§ 21, 22 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2, 3 und 4 Satz 3, § 23 Abs. 2 und 3 
Satz 2, § 24 Satz 1, §§ 25, 27 Abs. 2 Satz 3 und 
Abs. 3, § 29 Abs. 1 Satz 2, § 31 Abs. 3, § 36 Abs. 1 
Satz 2, § 37 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, § 52 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 3 und 4, § 58 Abs. 2 Satz 1 und 2 wer-
den jeweils die Wörter 

a) „Der für die Finanzen zuständige Minister" 
durch „Das für die Finanzen zuständige Mini-
sterium" , 

b) „der für die Finanzen zuständige Minister" 
durch „das für die Finanzen zuständige Mini-
sterium" , 

c) „des für die Finanzen zuständigen Ministers" 
durch „des für die Finanzen zuständige Mini-
steriums", 

d) „dem für die Finanzen zuständigen Minister" 
durch „dem für die Finanzen zuständigen 
Ministerium", 

e) „für die Finanzen zuständiger Minister" durch 
„für die Finanzen zuständigen Ministerien", 

f) „dem Bundesminister" durch „dem Bundesmi-
nisterium", 

g) „den Bundesminister" durch „das Bundes-
ministerium", 

h) „Er" durch „Es", 

i) „er" durch „es", 

j) „der" durch „das" 

ersetzt. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

11. unverändert 

12 unverändert 

13. unverändert 

14. unverändert 

15. In § 4 Satz 2, §§ 5, 13 Abs. 1, §§ 21, 22 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2, 3 und 4 Satz 3, § 23 Abs. 2 und 3 
Satz 2, § 24 Satz 1, §§ 25, 27 Abs. 2 Satz 3 und 
Abs. 3, § 29 Abs. 1 Satz 2, § 31 Abs. 3, § 36 Abs. 1 
Satz 2, § 37 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, § 52 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 3 und 4, § 58 Abs. 2 Satz 1 und 2 wer-
den jeweils 

a) die Worte „Der für die Finanzen zuständige 
Minister" durch die Worte „Das für die Finan-
zen zuständige Ministerium", 

b) die Worte „ der für die Finanzen zuständige Mi-
nister" durch die Worte „das für die Finanzen 
zuständige Ministerium", 

c) die Worte „ des für die Finanzen zuständigen 
Ministers" durch die Worte „ des für die Finan-
zen zuständigen Ministeriums", 

d) die Worte „dem für die Finanzen zuständigen 
Minister" durch die Worte „dem für die Finan-
zen zuständigen Ministerium" , 

e) die Worte „für die Finanzen zuständigen Mi-
nister" durch die Worte „für die Finanzen zu-
ständigen Ministerien", 

f) die Worte „dem Bundesminister" durch die 
Worte „ dem Bundesministerium", 

g) die Worte „den Bundesminister" durch die 
Worte „ das Bundesministerium", 

h) das Wort  „Er" durch das Wort  „Es ", 

i) das Wort  „ er" durch das Wort  „ es", 

j) das Wort  „ der" durch das Wort  „ das" 

ersetzt. 
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Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Artikel 2 
unverändert 

Entwurf 

Artikel 2 
Änderung der Bundeshaushaltsordnung 

Die Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch ..., wird wie 
folgt gefaßt: 

1. § 5 wird wie folgt gefaßt: 

„§5 
Allgemeine Verwaltungsvorschriften, 
vorläufige und endgültige Haushalts- 

und Wirtschaftsführung 

Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu 
diesem Gesetz sowie zur vorläufigen und endgül-
tigen Haushalts- und Wirtschaftsführung erläßt 
das Bundesministerium der Finanzen." 

2. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
Kosten- und Leistungsrechnung". 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Für alle finanzwirksamen Maßnahmen 
sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen durchzuführen. In geeigneten Fä llen 
ist privaten Anbietern die Möglichkeit zu ge-
ben darzulegen, ob und inwieweit sie staat-
liche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken die-
nende wirtschaftliche Tätigkeiten nicht ebenso 
gut oder besser erbringen können (Interessen-
bekundungsverfahren) . " 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) In geeigneten Bereichen ist eine Kosten-
und Leistungsrechnung einzuführen." 

3. § 8 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Auf die Verwendung für bestimmte Zwecke 
dürfen Einnahmen beschränkt werden, soweit 
dies durch Gesetz vorgeschrieben oder im Haus-
haltsplan zugelassen ist. " 

4. In § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „und 
Verpflichtungsermächtigungen" gestrichen. Nach 
den Worten „Darstellungen der Einnahmen" wird 
das Komma durch das Wort  „und" ersetzt. 

5. § 19 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Andere Ausgaben können im Haushaltsplan für 
übertragbar erklärt werden, wenn dies ihre wirt-
schaftliche und sparsame Verwendung fördert." 

6. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Im Haushaltsplan können Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen jeweils für 
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig er-
klärt werden, wenn ein verwaltungsmäßiger 
oder sachlicher Zusammenhang besteht oder 
eine wirtschaftliche und sparsame Verwen-
dung gefördert wird. " 
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Entwurf 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort  „Ausga-
ben" die Worte „und Verpflichtungsermächti-
gungen" eingefügt. 

7. In § 24 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort  „Kostenbe-
rechnungen" durch das Wort „Kostenermittlun-
gen" ersetzt. 

8. In § 38 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 
eingefügt: 

„Einer Verpflichtungsermächtigung bedarf es 
auch dann nicht, wenn zu Lasten übertragbarer 
Ausgaben Verpflichtungen eingegangen werden, 
die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben füh-
ren. " 

9. § 70 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 70 

Zahlungen 

Zahlungen dürfen nur von Kassen und Zahlstel-
len angenommen oder geleistet werden. Die An-
ordnung der Zahlung muß durch das zuständige 
Ministerium oder die von ihm ermächtigte Dienst-
stelle schriftlich oder auf elektronischem Wege er-
teilt werden. Das Bundesministerium der Finan-
zen kann Ausnahmen zulassen. " 

10. § 71 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Über Zahlungen ist nach der im Haushalts-
plan oder sonst vorgesehenen Ordnung in zeitli-
cher Folge Buch zu führen. Über eingegangene 
Verpflichtungen sowie über Geldforderungen des 
Bundes, die von Bundesbehörden verwaltet wer-
den, ist nach Richtlinien des Bundesministeriums 
der Finanzen Buch zu führen. Für andere Bewirt-
schaftungsvorgänge kann das Bundesministe-
rium der Finanzen die Buchführung anordnen. " 

11. § 72 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Zahlungen, eingegangene Verpflichtun-
gen, Geldforderungen sowie andere Bewirtschaf-
tungsvorgänge, für die nach § 71 Abs. 1 Satz 3 die 
Buchführung angeordnet ist, sind nach Haus-
haltsjahren getrennt zu buchen. " 

12. § 77 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
zulassen, daß die Kassensicherheit auf andere 
Weise gewährleistet wird. " 

13. Dem § 79 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Das Bundesministerium der Finanzen kann 
bestimmen, daß die Bundeshauptkasse bei einer 
Bundesoberbehörde seines Geschäftsbereichs 
eingerichtet wird. " 

14. § 80 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „durch 
die" durch die Worte „auf der Grundlage der" 
ersetzt. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 
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Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Artikel 3 
unverändert 

Entwurf 

15. § 91 Abs. 4 Satz 3 wird aufgehoben. 

16. § 100 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 100 

Prüfungsämter 

Der Bundesrechnungshof kann zur Vorberei-
tung, Unterstützung und Ergänzung seiner Prü-
fungstätigkeit Prüfungsaufgaben durch Prü-
fungsämter, die seiner Dienst- und Fachaufsicht 
unterstellt sind, wahrnehmen lassen. Diese füh-
ren die Prüfungsaufgaben in entsprechender 
Anwendung der für den Bundesrechnungshof 
geltenden Bestimmungen nach den Weisungen 
des Bundesrechnungshofes durch." 

17. § 109 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die Rechnung und die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der bundesunmittelbaren ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts sind, un-
beschadet einer Prüfung durch den Bundesrech-
nungshof nach § 111, von durch Gesetz oder Sat-
zung bestimmten Stellen zu prüfen. Die Satzungs-
vorschrift über die Durchführung der Prüfung be-
darf der Zustimmung des zuständigen Bundes-
ministeriums im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen und dem Bundesrech-
nungshof. Die Ergebnisse der Prüfung sind dem 
Bundesrechnungshof vorzulegen. Er kann zulas-
sen, daß die Prüfung beschränkt wird. " 

18. § 111 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die §§ 89 bis 100, 102 und 103 sind entsprechend 
anzuwenden. " 

Artikel 3 
Änderung des Bundesrechnungshofgesetzes 

Das Bundesrechnungshofgesetz vom 11. Juli 1985 
(BGBl. I S. 1445), zuletzt geändert durch ..., wird wie 
folgt geändert: 

1. § 14 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 wird der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt. 

b) Folgende Nummer wird angefügt: 

„6. Über den Aufgabenbereich der Prüfungs-
ämter (§ 20a Abs. 2). " 

2. Nach § 20 wird eingefügt: 

„§ 20a 

Prüfungsämter 

(1) Der Bundesrechnungshof kann Prüfungsäm-
ter einrichten, die seiner Dienst- und Fachaufsicht 
unterstellt sind. 

(2) Die Prüfungsämter führen die ihnen vom 
Bundesrechnungshof zugewiesenen Prüfungsauf-
gaben in entsprechender Anwendung der für ihn 
geltenden Bestimmungen nach dessen Weisungen 
durch. Im Rahmen der ihnen übertragenen Prü-
fungsaufgaben haben sie gegenüber den geprüf- 
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Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Artikel 4 
Änderung anderer Vorschriften 

(1) unverändert 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

(4) unverändert 

Entwurf 

ten Stellen dieselben Prüfungsbefugnisse wie der 
Bundesrechnungshof. Das Nähere regelt die Ge-
schäftsordnung des Bundesrechnungshofes. 

(3) Der Bundesrechnungshof bestimmt den Sitz 
der Prüfungsämter. 

(4) Die Beamten werden vom Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes ernannt." 

Artikel 4 

Änderung anderer Vorschriften 

(1) § 11 Abs. 4 Satz 2 der Verordnung über die 
Anstalt Solidarfonds Abfallrückführung vom 20. Mai 
1996 (BGBl. I S. 694) wird aufgehoben. 

(2) § 3 Satz 2 des Raumfahrtaufgabenübertra-
gungsgesetzes vom 8. Juni 1990 (BGBl. I S. 1014) 
wird wie folgt gefaßt: 

„Für das Prüfungsverfahren gelten die §§ 89, 90, 91, 
94, 95, 96 und 100 der Bundeshaushaltsordnung ent-
sprechend." 

(3) § 9 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes über die Errich-
tung einer Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er- 
nährung vom 2. August 1994 (BGBl. I S. 2018, 2019) 
wird aufgehoben. 

(4) Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch - Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung - vom 
23. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3845), zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 

Nach § 77 a wird folgender § 77 b eingefügt: 

„§ 77b 

Vorprüfung bei der Bundesanstalt für Arbeit 

(1) Von der Bundesanstalt für Arbeit sind vorzu-
prüfen 

1. die Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur 
Leistung von Ausgaben, das Vermögen und die 
Schulden, 

2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken kön-
nen, 

3. Verwahrungen und Vorschüsse und 

4. die Verwendung der Mittel, die zur Selbstbe-
wirtschaftung zugewiesen sind. 

(2) Die Vorprüfung obliegt dem Vorprüfungsamt 
der Bundesanstalt für Arbeit. Die Bundesanstalt für 
Arbeit bestimmt im Einvernehmen mit dem Bun-
desrechnungshof die Einrichtung des Vorprü-
fungsamtes. 

(3) Das Vorprüfungsamt ist eine besondere 
Dienststelle der Bundesanstalt für Arbeit. Es ist der 
Hauptstelle nachgeordnet; der Leiter des Vorprü-
fungsamtes untersteht unmittelbar dem Präsiden-
ten der Bundesanstalt für Arbeit. 

(4) Das Vorprüfungsamt unterliegt bei seiner Prü-
fungstätigkeit fachlich nur den Weisungen des 
Bundesrechnungshofes. 
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Entwurf 

(5) Der Leiter des Vorprüfungsamtes wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesrechnungshof beste llt 
und abberufen, die Prüfungsbeamten werden 
durch den Leiter des Vorprüfungsamtes bestellt 
und abberufen. 

(6) Das Vorprüfungsamt legt dem Bundesrech-
nungshof das Ergebnis der Vorprüfung mit den er-
forderlichen Bescheinigungen und Erläuterungen 
vor. 

(7) Der Bundesrechnungshof kann zulassen, daß 
die Vorprüfung beschränkt wird. 

(8) Das Nähere regelt die Bundesanstalt für Ar-
beit im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungs-
hof." 

(5) § 72 Abs. 2 Satz 1 des Bundesanstalt-Post-Ge-
setzes vom 14. September 1994 (BGBl. I S. 2325) wird 
wie folgt gefaßt: 

„Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Bundesanstalt nach § 111 der 
Bundeshaushaltsordnung." 

(6) § 27 Abs. 2 Satz 2 des Deutsche Bahn Grün-
dungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378, 2386) wird aufgehoben. 

Artikel 5 

Umsetzung 

Die Verpflichtung des Bundes und der Länder ge-
mäß § 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes ist bis zum 
1. Januar 2001 zu erfüllen. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

(5) § 22 Abs. 2 Satz 1 des Bundesanstalt-Post-Ge-
setzes vom 14. September 1994 (BGBl. I S. 2325) wird 
wie folgt gefaßt: 

„Der Bundesrechnungshof prüft die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Bundesanstalt nach § 111 der 
Bundeshaushaltsordnung." 

(6) unverändert 

(7) In der Anlage I des Bundesbesoldungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 
1997 (BGBl. I S. 1065), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird in der Bundesbesoldungsordnung B 
in der Besoldungsgruppe B2 nach der Amtsbezeich-
nung „Direktor der Grenzschutzdirektion" die Amts-
bezeichnung „Direktor eines Prüfungsamtes des 
Bundes" eingefügt. 

Artikel 5 

unverändert 

Artikel 5 a 

Änderung des Gesetzes über die Staatsbank Berlin 

Nach § 1 des Gesetzes über die Staatsbank Berlin 
vom 29. Juni 1990 (GBl. I Nr. 38 S. 504), das nach An-
lage II Kapitel IV Abschnitt II Nr. 1 des Einigungs-
vertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit 
Artikel 1 des Gesetzes vom 23. September 1990 
(BGBl. II S. 885, 1198) mit Änderungen fortgilt, wird 
folgender § 1 a eingefügt: 

„§1a 

(1) Forderungen der Staatsbank der Deutschen 
Demokratischen Republik, die nach dem Beschluß 
des Ministerrates Nr. 17/15/90 vom 8. März 1990 in 
Verbindung mit dem notariellen Einbringungsver-
trag vom 21. Juni 1990 zwischen der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik und der im 
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg 
unter HRB 34165 eingetragenen Deutschen Kredit- 
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Entwurf 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 

Beschlüsse des 8. Ausschusses 

bank Aktiengesellschaft  auf die Deutsche Kredit-
bank Aktiengesellschaft übertragen werden sollten, 
sind mit Wirkung vom 1. April 1990 auf die Deut-
sche Kreditbank Aktiengesellschaft  übergegangen. 

(2) Forderungen der Staatsbank der Deutschen 
Demokratischen Republik, die nach dem Beschluß 
des Ministerrates Nr. 17/15/90 vom 8. März 1990 in 
Verbindung mit dem notariellen Einbringungsver-
trag vom 25. Juni 1990 zwischen der Staatsbank der 
Deutschen Demokratischen Republik und der im 
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg 
unter HRB 34188 eingetragenen Berliner Stadtbank 
Aktiengesellschaft  auf die  Berliner  Stadtbank Ak-
tiengesellschaft  übertragen werden sollten, sind mit 
Wirkung vom 1. Mai 1990 auf die Berliner Stadtbank 
Aktiengesellschaft  übergegangen. 

(3) Läßt sich nicht feststellen, daß eine Forderung 
der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Re-
publik nach Absatz 1 auf die Deutsche Kreditbank 
Aktiengesellschaft  oder nach Absatz 2 auf die Ber-
liner Stadtbank Aktiengesellschaft  übertragen wer-
den oder bei der Staatsbank der Deutschen Demo-
kratischen Republik verbleiben sollte, gilt die For-
derung als zu den in Absatz 1 und 2 genannten Zeit-
punkten auf diejenige Vertragspartei übergegangen 
oder bei ihr verblieben, die nach diesen Zeitpunk-
ten die Rechte aus der Forderung geltend gemacht 
hat. 

(4) Stand die Forderung einem anderen Gläubiger 
zu, kann dieser deren Übertragung nach den Vor-
schriften über die Herausgabe einer ungerechtfer-
tigten Bereicherung verlangen. 

(5) Die vorstehenden Vorschriften sind nicht anzu-
wenden, soweit über den Übergang der Forderung 
vor dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes] ein rechtskräftiges Urteil ergangen 
oder eine wirksame Vereinbarung mit dem Schuld-
ner geschlossen worden ist." 

Artikel 6 

unverändert 
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Bericht der Abgeordneten Dietrich Austermann, Dr. Wolfgang Weng (Gerlingen), 
Karl Diller und Oswald Metzger 

I. 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf 
- Drucksache 13/8293 - in seiner 187. Sitzung vom 
9. September 1997 in erster Lesung dem Haushalts-
ausschuß federführend und nachträglich in seiner 
190. Sitzung am 12. September 1997 dem Ausschuß 
für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 
sowie dem Rechtsausschuß zur Mitberatung über-
wiesen. 

II.  

Der Ausschuß für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung hat in seiner 70. Sitzung am 9. Okto-
ber 1997 den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
beraten und bei Enthaltung der Gruppe der PDS be-
schlossen, den federführenden Haushaltsausschuß 
zu bitten sicherzustellen, daß das Budgetrecht des 
Deutschen Bundestages und der Landesparlamente 
durch konkrete Informations-, Rechnungslegungs-
und Steuerungsinstrumente beim Haushaltsvollzug 
gewahrt bleibt. 

Der Rechtsausschuß hat in seiner Sitzung am 1. Ok-
tober 1997 den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
beraten und mehrheitlich mit den Stimmen der Frak-
tion der CDU/CSU gegen die Stimmen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Gruppe der 
PDS bei Enthaltung der Fraktion der SPD und Ab-
wesenheit der Fraktion der F.D.P. beschlossen, dem 
federführenden Haushaltsausschuß die Annahme 
des Gesetzentwurfs zu empfehlen. 

III.  

Der Haushaltsausschuß führte in seiner 77. Sitzung 
am 24. September 1997 eine öffentliche Anhörung zu 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung durch und 
hörte hierzu u. a. Sachverständige und Vertreter 
der Kommunen und kommunalen Spitzenverbände 
sowie wissenschaftliche Rechtsgutachter. Hinsicht-
lich der Ergebnisse der öffentlichen Anhörung wird 
auf das Protokoll der 77. Sitzung des Haushaltsaus-
schusses sowie auf die als Ausschußdrucksachen 
2830 und zu 2830 einschließlich der als Tischvorlage 
verteilten Stellungnahmen der Sachverständigen Be-
zug genommen. 

Der Haushaltsausschuß hat seine Beratungen in der 
84. Sitzung am 29. Oktober 1997 abgeschlossen. 

IV. Stellungnahmen der Fraktionen und Gruppen 

Die Koalitionsfraktionen führten zu ihrem Änderungs-
antrag auf Ausschußdrucksache 3462 aus, um Ver-
unsicherungen im Kreditgeschäft vorzubeugen und 
um die Gläubigerstellung zu sichern, sollte das Ge

-

setz über die Staatsbank Berlin vom 29. Juni 1990 
(GB1. I Nr. 38 S. 504), das nach Anlage II Kapi-
tel IV Abschnitt II Nr. 1 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Ge-
setzes vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 1198) 
mit Änderungen fortgilt, um den § 1 a ergänzt wer-
den, der den Übergang der Forderungen der Staats-
bank der Deutschen Demokratischen Republik auf 
die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft fort-
schreibe. Im übrigen sehe der Änderungsantrag die 
Ergänzung der Bundesbesoldungsordnung für die 
Ausbringung der Ämter der Leiter der Prüfungsämter 
sowie einige redaktionelle Änderungen vor. 

Die Seiten 1 bis 4 des Änderungsantrags - Ausschuß-
drucksache 3462 - wurde vom Haushaltsausschuß 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Ableh-
nung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Gruppe der PDS bei Enthaltung der Fraktion der 
SPD angenommen. 

Die Seiten 5 bis 9 des Änderungsantrags hat der Haus-
haltsausschuß mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen, der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Gruppe der PDS bei Enthaltung der Fraktion der 
SPD angenommen. 

Die Koalitionsfraktionen begrüßten den Entwurf der 
Bundesregierung mit dem Ziel, das Haushaltsrecht 
fortzuentwickeln. Sie hoben hervor, die zentrale 
Frage im Rahmen der Diskussion um den vorliegen-
den Gesetzentwurf sei, ob das parlamentarische Bud-
getrecht durch die angestrebte Flexibilisierung des 
Haushaltsrechts beeinträchtigt werde. Die Koalitions-
fraktionen machten deutlich, daß der Gesetzentwurf 
solchen berechtigten Sorgen Rechnung trage. Mit 
dem Gesetzentwurf werde ein mittlerer Weg zwi-
schen der notwendigen Flexibilisierung auf der einen 
Seite und der parlamentarischen Verantwortung und 
Kontrolle der Regierung auf der anderen Seite be-
schritten. Durch Verankerung der Kosten- und Lei-
stungsrechnung und durch die Pflicht zur Durchfüh-
rung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen würden 
die Möglichkeiten für eine ergebnisorientierte parla-
mentarische Budgetkontrolle nicht geschwächt, son-
dern gestärkt. Diesem Zweck dienten auch die neuen 
Prüfungsämter, die unter der Leitung des Bundes-
rechnungshofes verstärkt die Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung prüfen sollten. Das neue Haushalts-
grundsätzegesetz biete die Möglichkeit für mehr Fle-
xibilität in Bund und Ländern. Mehr Flexibilität in 
bezug auf den Bundeshaushalt wolle man dadurch 
erzielen, daß die Verwaltungsausgaben flexibilisiert 
würden. Dabei handele es sich in der Regel um Be-
reiche, die durch regelmäßig anfallende Ausgaben 
des Staatsverbrauchs geprägt seien. Die politisch 
und zahlenmäßig viel gewichtigeren Zweckausga-
ben blieben - wie bisher - in vollem Umfang der par- 
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lamentarischen Entscheidungen vorbehalten. Der Ent-
wurf des Bundeshaushalts 1998, der sich an dem 
neuen Recht orientiere, werde bereits 1998 eine 
Effizienzrendite - geschätzt ca. 3 v. H. - durch Ein-
sparung bei den Verwaltungsausgaben des Bundes 
erwirtschaften. 

Mit der Schaffung zusätzlicher Steuerungsinstru-
mente sollen künftig Entscheidungen soweit wie 
möglich auch im Verwaltungsbereich im Wege des 
Wettbewerbs getroffen werden. Die effektivste Mög-
lichkeit sei, bestimmte Bereiche auszugliedern und 
diese zu privatisieren. Sofern dies nicht möglich sei, 
sollte jedoch unbedingt Kostentransparenz herge-
stellt werden. Ein weiteres Instrument sei die Einfüh-
rung von Kennziffern, mit denen gleicha rtige Lei-
stungen verschiedener Verwaltungen miteinander 
vergleichen werden könnten. Das setze voraus, daß 
genau definiert  werde, worin bestimmte Leistungen 
bestünden. 

Die Koalitionsfraktionen stellten abschließend fest, 
der Gesetzentwurf führe in seiner Gesamtheit nicht 
dazu, daß das Parlament weniger Eingriffsbefugnisse 
habe, sondern daß vielmehr das Gegenteil der Fall 
sei. Es würden zusätzliche Instrumente bereitgestellt, 
die der Verwaltung in der Ausführung des Haushalts 
helfen würden und darüber hinaus das Verwaltungs-
handeln für das Parlament transparenter machten. 

Die Fraktion der SPD begrüßte die vorgesehenen 
Neuorganisationen der externen Finanzkontrolle des 
Bundes. Das Konzept sei überzeugend, da es größere 
Unabhängigkeit der Kontrolle verspreche, verstärkt 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - insbesondere 
vergleichende Querschnitts- und Organisationsprü-
fungen - erlaube sowie personelle Einsparungen er-
mögliche. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Ände-
rung des Haushaltsrechts billigte die Fraktion der 
SPD im Grundsatz, forderte aber eine weitergehende 
Modernisierung in Übereinstimmung mit den Vor-
schlägen des Bundesrates. 

Mit zwei zusätzlichen Paragraphen verlangte sie, 
zum einen eine leistungsbezogene Planstellung und 
-bewirtschaftung als Kann-Regelung rechtlich zu 
fixieren, die als Endstufe der Flexibilisierung eine 
Globalisierung mit weitgehender Reduzierung der 
Titelaufgliederung und eine leistungsbezogene Mit-
telzuteilung ermöglichen solle. Zum anderen solle 
die Buchführung auch nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung des 
Handelsgesetzbuches erfolgen können, um beson-
ders in wirtschaftsnahen Verwaltungsbereichen wie 
Hafenbetrieben, Forstämter, Katasterverwaltungen 
u. a. moderne betriebswirtschaftliche Controlling-In-
strumente einsetzen zu können. 

Die Fraktion der SPD betonte, sie sehe hinsichtlich 
des Haushaltsrechts weiteren Änderungsbedarf, ins-
besondere hinsichtlich der Restkreditermächtigun-
gen sowie der Regelung für überplanmäßige Aus-
gaben. Sie erinnerte in dem Zusammenhang an  ihren 
diesbezüglichen Änderungsantrag zum Haushalts-
gesetz 1997 sowie die von der Fraktion der SPD beim 

Bundesverfassungsgericht anhängig gemachten Ver-
fahren zu Artikel 115 des Grundgesetzes. 

Der Gesetzentwurf erfülle mithin bei weitem nicht 
den Reformbedarf im haushaltsrechtlichen Bereich. 
Angesichts der nicht weit genug gehenden Moderni-
sierung des Haushaltsrechts sowie der Untätigkeit 
der Regierung und der Koalition hinsichtlich des Än-
derungsbedarfs, der in den beim Bundesverfassungs-
gericht anhängigen Verfahren aufgezeigt ist, ent-
halte sich die Fraktion der SPD bei der Abstimmung 
über den Regierungsentwurf zum Haushaltsrechts-
Fortentwicklungsgesetz deshalb der Stimme. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN machte 
deutlich, grundsätzlich sei sie gegenüber Flexibilisie-
rungsinstrumenten und der Budgetierung sehr auf-
geschlossen. Insgesamt werde mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf aber nur ein kleiner Schritt in die rich-
tige Richtung gegangen, da eine Reihe von Maßnah-
men fehle. Hierbei handele es sich um eine „Blanko-
vollmacht" für die Verwaltung. Die parlamentari-
schen Kontrollrechte blieben auf der Strecke. So sei 
nicht eindeutig, wie eine externe Finanzkontrolle vor 
dem Hintergrund einer flexibleren Haushaltsführung 
organisiert werden solle. Das betreffe die Stärkung 
der Stellung des Rechnungshofs, aber auch die 
Frage, wie sich durch das interne Controlling-Instru-
ment in den Ressorts Verwaltungshandeln zielgerich-
tet, an politischen Aufgabenschwerpunkten orien-
tiert, vollziehen könne. 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht stelle sich die 
Frage, inwieweit durch die Änderung des § 15 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes in bezug auf die 
Deckungsfähigkeit und die Aushöhlung des Jähr-
lichkeitsprinzips die Budgetkontrolle des Parlaments 
und die klassische Trennung zwischen Legislative 
und Exekutive unterlaufen werde. 

Darüber hinaus äußerte die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN Bedenken hinsichtlich der technischen 
Umsetzung im Hinblick auf die finanzwirtschaftliche 
Seite. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung sei 
eine Formulierung vorgesehen, die Kosten- und Lei-
stungsrechnungen nur möglich machten. Nicht zu-
letzt im Hinblick auf die intertemporale Lastenvertei-
lung sei eine Kosten- und Leistungsrechnung quer 
durch den gesamten Haushaltsbereich jedoch ge-
radezu zwingend. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN stellte zusammenfassend fest, um die von 
der Bundesregierung mit dem vorgelegten Gesetz-
entwurf angestrebten Ziele tatsächlich zu erreichen, 
seien Veränderungen grundsätz licher Art  - wie dies 
durch eine konsequente Einführung einer Vermö-
gens-, Finanz- und Ergebnisrechnung in allen Res-
sorts der Fall  wäre - erforderlich. 

Die Gruppe der PDS vertrat die Auffassung, der von 
der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf lasse 
erhebliche Zweifel daran aufkommen, inwieweit die 
unterschiedlichen Kontrollmöglichkeiten für Parla-
mentarier sowohl der Regierungskoalition als auch 
der Opposition tatsächlich umgesetzt werden könn-
ten. Weitere Gesichtspunkte, die nach Auffassung 
der Gruppe der PDS keine Berücksichtigung in dem 
Gesetzentwurf gefunden hätten, seien ein Hinweis 
darauf, inwieweit die europäische Einigung bei der 
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Vergleichbarkeit von öffentlichen Haushalten eine 
Rolle spiele. Darüber hinaus wies die Gruppe der 
PDS auf die ihrer Auffassung nach nicht ausreichend 
vorhandene Möglichkeit der Haftung bei nachgewie-
senem Mißmanagement innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung hin, Abschließend stellte die Gruppe der 
PDS zur Diskussion, inwieweit die von der Bundesre-

gierung angestrebte Verschlankung des Staates und 
die Rückführung von personellen Überhängen mit ei-
ner bürgernahen Verwaltung verträglich seien. 

Bonn, den 29. Oktober 1997 

Dietrich Austermann 

Berichterstatter 

Dr. Wolfgang Weng (Gerlingen) 

Berichterstatter 

Karl Diller 

Berichterstatter 

Oswald Metzger 

Berichterstatter 



 


